
- Ergänzung zur Hausordnung - 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
es ist soweit, unsere Schule öffnet ihre Türen wieder für den Unterricht. Um den Präsenzun-
terricht unter den gegenwärtigen Bedingungen sicher durchführen zu können, sind jedoch 
besondere Verhaltensregeln notwendig.  
 

1) Oberstes Gebot ist – unabhängig von allen organisatorischen Vorgaben – eigenver-
antwortliches und umsichtiges Handeln. Denkt mit und berücksichtigt von euch aus 
die allgemeinen Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit – insbesondere im Hinblick 
auf Abstandswahrung und Rücksichtnahme. 

2) Gemäß Erlass des Ministeriums besteht an weiterführenden Schulen für SuS die 
grundsätzliche Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung („Maske“) zu tragen. Dies gilt 
auch für den Unterricht und die Pausen. 

3) In den Klassen und Kursen wird es eine feste Sitzordnung geben. Haltet diese auf-
recht und tauscht nicht selbständig Sitzplätze. 

4) In den Fluren gibt es weiterhin das gekennzeichnete Einbahnstraßen-System. Die 
Flure sind reine Verkehrswege, ein Aufenthalt in den Fluren ist nicht erlaubt. 
Der einzige Eingang ist das große Hauptportal, welches direkt ins PZ führt. Achtet mit 
darauf, dass sich dort und in den Fluren kein Gedränge ergibt und wartet gegebenen-
falls. Mit dem ersten Klingeln begeben sich alle SuS auf direktem Weg in die Klasse. 

5) Im Eingangsbereich müssen sich alle SuS die Hände desinfizieren, entsprechende 
Spender stehen bereit. Dies wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Erscheint daher 
unbedingt pünktlich, drängelt nicht und nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. 

6) Die Lehrkräfte werden auf Durchlüftung der Räume zwischen den Unterrichtseinhei-
ten achten. Unterstützt die Lehrkräfte hierbei und schließt nicht eigenmächtig Fens-
ter und Türen. Die Türen der Klassenräume bleiben – auch in den Pausen – grund-
sätzlich offen. 

7) In den Pausen haltet ihr euch grundsätzlich draußen auf. Die Masken sind zu tragen.  
8) Speisen und Getränke dürfen nur in den großen Pausen und nur in den ausgewiese-

nen Bereichen eingenommen werden. Zur Einnahme von Speisen und Getränken darf 
die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden, achtet aber auf den Mindestab-
stand von 1,50 Meter. 

9) Wer Symptome einer Covid-19-Erkrankung hat, bleibt zu Hause. Im Falle von Symp-
tomen eines „normalen, leichten Schnupfens“ ist folgendes empfohlen: 24h zu Hause 
bleiben und beobachten. Falls keine weiteren Symptome auftreten, kann wieder am 
Unterricht teilgenommen werden. Andernfalls muss eine diagnostische Abklärung 
veranlasst werden. 

10) Distanzunterricht – sollte er erteilt werden müssen – ist grundsätzlich verpflichtend 
und dem normalen Unterricht gleichgestellt, auch im Hinblick auf die Bewertung. 

11) Die Installation der Corona-Warn-App wird empfohlen.  
 
 
 


